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V. - Bek. d. AA v. 12. 4. 1966 - Prot 2 SM 21/92.07 -
Ausländische Konsulate 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Bek. d. AA v. 21. 4. 1966 - Prot 2 SM 21/92.18 -

 Bundesregierung hat dem zum Kaiserlich Irani-
 Generalkonsul in Hamburg ernannten Herrn 
chid Meftah am 21. April 1966 die vorläufige 
sung erteilt. 
r Amtsbezirk des Generalkonsulats umfaßt die 
er Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und 
rsachsen. Das dem bisherigen Generalkonsul, 

n Dr. Mohsen Sadri, am 20. Januar 1966 erteilte 
uatur ist erloschen. 

Bek. d. AA v. 21. 4. 1966 - Prot 2 SM 21/92.18 -

 Bundesregierung hat dem zum Kaiserlich Irani-
 Generalkonsul in München ernannten Herrn 
doun Mo v ass ag h i am 21. April 1966 die vor-
e Zulassung erteilt. 

r Amtsbezirk des Generalkonsulats umfaßt die 
er Bayern und Baden-Württemberg. Das dem bis-
en Generalkonsul, Herrn Morteza Gholi Ghadini 
i, am 12. Mai 1964 erteilte Exequatur ist erloschen. 

Bek. d. AA v. 14. 4. 1966 - Prot 2 SM 21/90.21 -

 Bundesregierung hat dem zum Generalkonsul des 
greichs Marokko in Düsseldorf ernannten Herrn 

en Kacem am 14. April 1966 das Exequatur 
t. 
r Amtsbezirk des Generalkonsulats umfaßt das 
 N ordrhein-Westfalen. 
s dem bisherigen Wahlkonsul des Königreichs 
kko in Düsseldorf, Herrn Dr.-Ing. W. Fries, am 
bruar 1960 erteilte Exequatur ist erloschen. 
 Herrn Generalkonsul Ali Ben Kacem am 1. Fe-

r 1965 erteilte Zulassung für das Land Hamburg 
enfalls erloschen. 

Bek. d. AA v. 28. 4. 1966 - Prot 2 SM 21/94.12 -

 Bundesregierung hat dem zum Italienischen Kon-
 Saarbrücken ernannten Herrn Ignazio Arg e n t 0 

7. April 1966 die vorläufige Zulassung erteilt. 
r Amtsbezirk des Konsulats umfaßt das Saarland. 
s dem bisherigen Konsul, Herrn Bruno Zappavigna, 
3. Januar 1963 erteilte Exequatur ist erloschen. 

Die Bundesregierung hat dem zum Wahlgeneralkonsul 
von Ceylon in Hamburg ernannten Herrn Dr. Reinhold 
Wilhelm Gerhard Grup e am 12. April 1966 das Exe-
quatur erteilt. 

Der Amtsbezirk des Wahlgeneralkonsulats umfaßt die 
Länder Hamburg und Schleswig-Holstein. 
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Botschaften und Konsulate 
der Bundesrepublik Deutschland im Ausland 
Bek. d. AA v. 22.4.1966 - ZA 2 - SP - 320 

Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter 
er Bundesrepublik Deutschland in Saigon, Herr Dr. Wil-
elm Kopf, ist am 20. April 1966 von Seiner Exzellenz 
m Präsidenten der Republik Vietnam, General Nguyen 
an Thieu, zur überreichung seines Beglaubigungs-
hreibens empfangen worden. 

Bek. d. AA v. 19. <I. 1966 - ZA 2 - SP - <102 -

Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter 
er Bundesrepublik Deutschland, Herr Horst G r oep per, 
t am 7. April 1966 vom Präsidenten der Türkischen 
epublik, Herrn Cevdet Sunay, zur überreichung 
ines Beglaubigungsschreibens empfangen worden. 

Bek. d. AA v. 20.4.1966 - ZA 2 - 82/9<1.08-76 -

Das Wahlkonsulat der Bundesrepublik Deutschland 
 Joannina/Griechenland ist am 17. März 1966 eröffnet 
orden. Konsul ist Herr Constantin GoI e t si s. 
Der Amtsbezirk umfaßt: Provinz Epirus. 
Die vorläufige Anschrift lautet: Joannina, Tsavella-
raße 5, Tel. 710. 

Bek. d. AA v. 26. <I. 1966 - ZA 2 - 82/9<1.12 - 78-

Das Wahlkonsulat der Bundesrepublik Deutschland 
 Venedig ist am 1. November 1965 eröffnet worden. 
onsul ist Herr Dr. Lino Gavagnin. Der Amtsbezirk 
mfaßt die Provinzen Venedig, Belluno und Treviso. 
Die vorläufige Anschrift lautet: 
San Marco 3700 / A, Venedig, Fernsprecher: 87090. 

GMBl. 1966, S. 282 
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vom 30. Dezember 1963 (Gemeinsames Ministerialbl. 1964 
S. 107) werden wie folgt geändert: 

I. Abschnitt B erhält folgende Fassung: 

"B. Kinderreisebeihilfen 
Erlaß 
über die Umbenennung des Bundesinstituts 
zur Erforschung des Marxismus-Leninismus 

(Institut für Sowjetologie) 
Vom 3. Mai 1966 
as durch Erlaß vom 6. April 1961 (GMBl. S. 250) -
dert durch Erlaß vom 4. April 1962 (GMBl. S. 128) -
htete Bundesinstitut zur Erforschung des Marxis-

-Leninismus (Institut für Sowjetologie) wird mit 
kung vom 5. Mai 1966 in 

"Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und 
internationale Studien" 

enannt. 

n, den 3. Mai 1966 
- 006 420 - 034/1 

Der Bundesminister des Innem 
Lücke 

GMBI. 1966, S. 283 

1. Verfassung, Staatsrecht und Verwaltung 

1. Ein Bundesbediensteter im Ausland erhält für 
ein Kind, für das ihm Kinderzuschlag auf Grund 
oder in Anwendung von § 27 Abs. 1 oder Abs.2 
Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes gewährt 
wird, auf Antrag in folgenden Fällen eine Kin-
derreisebeihilfe, wenn die Reise nicht eine Um-
zugsreise oder Heimaturlaubsreise ist: 
a) für eine Besuchsreise des Kindes; eine Be-

suchsreise liegt vor, wenn das Kind aus dem 
Inland an den Wohnsitz des Bundesbedien-
steten im Ausland oder an dessen Urlaubsort 
reist und innerhalb von sechs Monaten in das 
Inland zurückkehrt; 

b) für eine Reise des Kindes vom Wohnsitz des 
Bundesbediensteten im Ausland in das Inland 
sowie aus dem Inland an den Wohnsitz des 
Bundesbediensteten im Ausland, wenn die 
Reise aus Anlaß der Aufnahme oder des Ab-
schlusses seiner Schul- und Berufsausbildung 
im Inland erforderlich wird; 

c) für eine Reise des Kindes vom ausländischen 
Wohnsitz des Bundesbediensteten in das In-
Festsetzung des festen Betrages 
zur Erstattung der Kosten der Bundestagswahl 1965 
uf Grund des § 51 des Bundeswahlgesetzes vom 
ai 1956 (Bundesgesetzbl. I S.383), zuletzt geändert 
h Gesetz vom 16. März 1965 (Bundesgesetzbl. I 
), wird mit Zustimmung des Bundesrats bestimmt: 

ur Abgeltung der Kosten der Bundestagswahl am 
eptember 1965 erstattet der Bund den Ländern zu-

ch für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände) einen 
en Betrag je Wahlberechtigten. Er wird nach Ge-
ndegrößen wie folgt festgesetzt: 

einde-I 
pe 

Gemeindegröße 
nach Wahlberechtigten I 

Betrag je Wahl-
berechtigten 

bis 5 000 20,01 Pf 
über 5 000 bis 25 000 21,39 Pf 
über 25 000 bis 100000 24,84 Pf 
über 100000 bis 500000 27,68 Pf 
über 500 000 bis 1 000 000 29,87 Pf 
mehr als 1 000 000 34,12 Pf 

as Land Bremen gilt als eine Gemeinde. 
ei Gemeinden der Größengruppe I, die an ihre Wahl-
chtigten keine Wahlbenachrichtigung ausgegeben 

en, wird der feste Betrag um 4,58 Pf gekürzt. 
er feste Betrag erhöht sich in den Wahlkreisen in 
en gemäß § 43 des Bundeswahlgesetzes eine N~ch­
l durchgeführt werden mußte, um 10 Pf je Wahl-
chtigten. 

n, den 23. April 1966 
5 - 121122/2 

Der Bundesminister des Innern 
In Vertretung 

Dr. Schäfer 
GMBI. 1966, S. 283 

H. Beamtenrecht und sonstiges Personalrecht 

land innerhalb eines Jahres nach Abschluß der 
Ausbildung im Ausland zur Aufnahme einer 
Berufstätigkeit im Inland; die Reisebeihilfe 
wird auch gewährt, wenn ein Anspruch auf 
Kinderzuschlag nicht mehr besteht, dem Bun-
desbediensteten aber für das Kind bei einem 
Umzug in das Inland die Auslagen der Um-
zugsreise erstattet würden; 

d) für eine Reise des Kindes in das Inland, die 
nach vertrauensärztlichem Zeugnis notwendig 
ist, um eine durch die klimatischen Verhält-
nisse oder eine Epidemie an dem WohnsitZ 
des Bundesbediensteten im Ausland gegebene 
ernste gesundheitliche Gefährung des Kindes 
abzuwenden, und für die Rückreise an den 
bisherigen Wohnsitz, wenn die gesundheit-
liche Gefährdung durch eine Epidemie verur-
sacht wurde und eine Epidemiegefahr seit 
mindestens drei Monaten nicht mehr besteht 
oder, falls der Bundesbedienstete an einen an-
deren Dienstort im Ausland versetzt worden 
ist, an den neuen Wohnsitz, wenn dort eine 
gesundheitliche Gefährdung nicht besteht; 

e) für die Reise eines Kindes aus dem Inland an 
den Wohnsitz des Bundesbediensteten im Aus-
land, wenn das Kind nach dem Umzug des 
Bundesbediensteten in das Ausland im Inland 
geboren ist oder erst zu einem Zeitpunkt aus-
reisen kann, zu dem die Reise nicht mehr als 
Umzugsreise berücksichtigt werden kann. 

2. Eine Kinderreisebeihilfe nach Nr. 1 Buchst. a) 
wird einmal im Kalenderjahr gewährt; sie wird 
nicht gewährt, wenn 
a) der Bundesbedienstete oder sein Ehegatte, der 

anläßlich der Versetzung zunächst im Inland 
zurückgeblieben war, erst nach dem 30. Juni 
am Auslandsdienstort eingetroffen ist, 

b) das Kind nach Verlassen seines Aufenthalts-
ortes bei den Eltern im Ausland erst nach dem 
30. Juni im Inland eingetroffen ist oder 

c) feststeht, daß der Bundesbedienstete innerhalb 
von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem 
das Kind eine Besuchsreise antreten soll, auf 
amtliche Kosten in das Inland kommen und 
,Änderung 
der Richtlinien über die Gewährung von Schul- und 

Kinderreisebeihilfen an Bundesbedienstete 
im Ausland 

Vom 12. April 1966 

ie Richtlinien über die Gewährung von Schul- und 
derreisebeihilfen an Bundesbedienstete im Ausland 

dabei hinreichend Gelegenheit haben wird, mi~ 
dem Kind zusammen zu sein. 
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3. Für eine Reise aus dem Inland an den ausländi-
schen Wohnsitz des Bundesbediensteten nach Nr.l 
Buchst. b), d) und e) wird eine Reisebeihilfe nicht 
gewährt, wenn in dem Zeitpunkt, in dem das 
Kind die Reise antreten soll, feststeht, daß der 
Bundesbedienstete innerhalb von drei Monaten in 
das Inland versetzt oder einen Heimaturlaub an-
treten und im Anschluß daran in das Inland ver-
setzt wird. Eine Reisebeihilfe für eine Reise aus 
dem Inland an den ausländischen Wohnsitz des 
Bundesbediensteten nach Nr. 1 Buchst. b) wird 
ferner nicht gewährt, wenn seit dem Ende einer 
Besuchsreise nach Nr. 1 Buchst. a) weniger als 
sechs Monate verstrichen sind. 

4. Als Kinderreisebeihilfe werden die den Betrag von 
100 DM übersteigenden Fahrkosten (einschließlich 
der Kosten für den Zu- und Abgang) für den 
kürzesten Reiseweg zwischen dem inländischen 
Aufenthaltsort des Kindes und dem ausländischen 
Wohnsitz oder, falls dieser näher liegt, dem Ur-
laubsort des Bundesbediensteten sowie für die 
billigste zumutbare Beförderungsart und -klasse 
erstattet; mögliche Fahrpreisverbilligungen sind 
zu berücksichtigen. Die Zumutbarkeit richtet sich 
nach Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand 
des Kindes. Bei Entfernungen unter 1000 km wer-
den Flugkosten nur berücksichtigt, wenn die 
oberste Dienstbehörde vor Antritt der Reise die 
Erstattungsfähigkeit der Flugreisekosten aner-
kannt hat. In den Fällen der Nr. 1 Buchst. b) 
bis Buchst. e) werden außerdem die notwendigen 
Auslagen für das Befördern von höchstens 50 kg 
Reisegepäck auf dem Land- und Seeweg erstattet. 

5. Im Falle einer lebensgefährlichen Erkrankung 
oder beim Tod eines Elternteiles im Ausland kann 
eine Kinderreisebeihilfe abweichend von Nr. 2 
gewährt werden. 

6. Eine Reisebeihilfe in der für eine Reise des Kin-
des zulässigen Höhe kann auch gewährt werden, 
wenn die Eltern oder ein Elternteil anläßlich einer 
lebensgefährlichen Erkankung eines Kindes zu 
dem Kind in das Inland reisen; das gleiche gilt, 
wenn das Kind im Inland verstorben ist. 

7. Auf Antrag ist dem Bundesbediensteten ein 
Abschlag auf die voraussichtliche Kinderreisebei-
hilfe zu zahlen. 

8. Teil A Abschnitt III Nr. 2, 4 und 5 sind ent-
sprechend anzuwenden." 

H. Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. April 
1966 in Kraft. 

Bonn, den 12. April 1966 
H A 2 - 213 362/1 

Der Bundesminister des Innern 
In Vertretung 

Dr. Schäfer 
GMBI. 1966, S. 283 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzer des Vorstandes, 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, 
vertreten durch den Vorstand, 
der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 

einerseits 
und 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr - Hauptvorstand -, 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
- Bundesvorstand -

wird folgendes vereinbart: 

Einziger Paragraph 

andererseits 

Der Tarifvertrag über die Gewährung von Umzugs-
kostenvergütung und Trennungsentschädigung an An-
gestellte vom 6. Juli 1964, in der Fassung der Anderungs-
tarifverträge vom 6. Ma:i 1965 und vom 15. Dezember 
1965, wird mit Wirkung vom 1. Januar 1966 wie folgt 
geändert und ergänzt: 

1. Im Eingangssatz werden 
a) in Buchst. b vor den Worten "des Landes Berlin" 

die Worte "des Freistaates Bayern,", 
b) in Buchst. c hinter den Worten "der Mitglieder" 

die Worte "des Landesarbeitgeberverbandes bayer. 
Gemeinden," , 

eingefügt. 

2. Im Eingangssatz des § 1 und in § 2 zweiter Halbsatz 
wird jeweils hinter dem Wort "Trennungsentschä-
digung" das Wort ,,(Trennungsgeld)" eingefügt. 

3. In § 1 Nr.l Satz 1 werden in der Klammer die Worte 
"in Verbindung mit den Anlagen 1 und 5 zum Ver-
gütungstarifvertrag" gestrichen. 

4. § 3 Buchst. e erhält folgende Fassung: 
"e) des Freistaates Bayern, des Landes Rheinland-

Pfalz, der Mitglieder des Landesarbeitgeberver-
bandes bayer. Gemeinden und des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz mit Wir-
kung vom 1. Januar 1966". 

Bonn, den 5. April 1966 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
und die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr 

Der Bundesminister des Innern 
Lücke 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
Der Vorsitz er des Vorstandes 

In Vertretung 
Dr. Pöhner 

Für die Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände 

Der Vorstand 
Kuhn Repenning 

Für die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr 
Änderungs-TV Nr. 3 v. 5. 4. 1966 
zum TV über die Gewährung von Umzugskosten-

vergütung und TrennungsentSchädigung 
an Angestellte 

- Bek. d. BMI v. 3. 5. 1966 - 11 B 2 - 220221/4 -
Änderungs-Tarifvertrag Nr. 3 
zum Tarifvertrag über die Gewährung von Umzugs-

kosfenvergütung und Trennungsentschädigung 
an Angestellte 

vom 5. April 1966 

Zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 

- Hauptvorstand -
Kluncker Jacobi 

Für die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
- Bundesvorstand -

Heinz Groteguth Knop 
GMBI. 1966, S. 284 
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V. Sozialwesen lende Belastung bei der Bemessung des Wohngeldes 
nicht berücksichtigt werden. 

3. Wird die Obergrenze durch den Kapitaldienst für die 
vorrangigen Fremdmittel und die Belastung aus der 
Bewirtschaftung ausgeschöpft, kommt ein Lastenzu-
schuß zur Sicherung der Jahresleistungen auf das 
nach § 56 Abs. 2 Nr. 1 BSHG gewährte Darlehen 
Beihilfen und Darlehen zur Verbesserung der Wohn-
verhältnisse Tuberkulosekranker (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 Bun-
dessozialhilfegesetz) und WOhngeld (§ 1 Wohngeldgeset'z) 

- RdSchr. d. BMI v. 3. 5.1966 - V 2 - 510 491- 2/4-
1. Die Gewährung von Sonderleistungen nach § 56 
Abs.2 Nr. 1 BSHG zur Verbesserung der Wohnver-
hältnisse Tuberkulosekranker und ihrer Familien 
steht der späteren Gewährung von Wohngeld (Miet-
oder Lastenzuschuß) nicht entgegen. Dies gilt auch 
für den Fall, daß bei eigengenutzten Wohnungen die 
Erhebung von Zins- und Tilgungsbeträgen auf 
ein nach § 56 Abs. 2 Nr. 1 BSHG gewährtes Darlehen 
vorbehalten bleibt nach Maßgabe der Leistungsfähig-
keit des Darlehnsschuldners. Sonderleistungen nach 
§ 56 Abs. 2 Nr. 1 BSHG gehören nicht zu den Lei-
stungen der Sozialhilfe, deren Gewährung den An-
spruch auf Wohngeld ausschließt (§ 29 WohngeldG). 

2. Das als Lastenzuschuß gewährte Wohngeld kann 
auch dazu dienen, die Aufbringung der Zins- und 
Tilgungsraten für ein nach § 56 Abs. 2 Nr. 1 BSHG 
gewährtes Darlehen zu ermöglichen, soweit die hier-
von fälligen Jahresleistungen unter Berücksichtigung 
des Kapitaldienstes für die vorrangigen Fremdmittel 
und der Belastungen aus der Bewirtschaftung (§ 12 
WohngeldG) innerhalb der Obergrenze (§ 43 Wohn-
geldG) liegen. 
Beihilfen und Darlehen nach § 56 Abs. 2 Nr. 1 BSHG 
sind keine öffentlichen Mittel (öffentliche Baudar-
lehen) im Sinne des § 6 Abs. 1 des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes. 
Bei der Prüfung der voraussichtlichen Belastung muß 
beachtet werden, daß nur der Teil der Belastung be-
rücksichtigt werden kann, der auf die benötigte 
Wohnfläche im Sinne des § 13 WohngeldG entfällt; 
für Tuberkulosekranke gehört hierzu auch der zu-
sätzlich benötigte Wohnraum (§ 13 Abs.4 Wohn-
geldG). Sollte im Einzelfall eine größere als die be-
nötigte Wohnfläche vorgesehen sein, muß die Be-
lastung je qm der gesamten Wohnfläche errechnet 
und der sich hieraus ergebende DM-Betrag mit der 
qm-Zahl der benötigten Wohnfläche (§ 13 aaO) multi-
pliziert werden. Dieser Betrag ist jedoch nur zu-
schußfähig, soweit er die Obergrenze nach § 43 
WohngeldG nicht übersteigt. Auch wenn der auf die 
benötigte Wohnfläche errechnete Betrag unter der 
Obergrenze bleibt, kann dennoch die nach der An-
teilserrechnung auf die sonstige Wohnfläche entfal-

nicht mehr in Betracht. Ein solches im Nachrang ge-
währtes Darlehen steht aber der Gewährung des 
Lastenzuschusses für die vorrangigen Fremdmittel 

. und für die aus der Bewirtschaftung sich ergebenden 
Belastungen nicht entgegen, solange die Gesamtbe-
lastung die Obergrenze um nicht mehr als 35 v. H. -
in besonderen Ausnahmefällen um nicht mehr als 
40 v. H. ~übersteigt (§ 28 a WohngeldG). Es empfiehlt 
sich deshalb, bei der Abwägung, ob im Einzelfall die 
Sonderleistung als Beihilfe oder als Darlehen ge-
währt werden soll, ausschließlich von den wirtschaft-
lichen Möglichkeiten des Kranken und seiner Familie 
auszugehen, allerdings unter Beachtung der Aus-
schlußgrenze des § 28 a aaO. 
Hiervon unberührt bleiben Erwägungen, für den Fall 
der Zweckentfremdung durch Rechtsgeschäft (Ver-
kauf, Vermietung, Verpachtung) die Rückzahlung der 
Sonderleistungen auszubedingen und diese Ver-
pflichtung dinglich zu sichern. 

4. Für das als Mietzuschuß gewährte Wohngeld gelten 
die in den vorstehenden Nrn. 2 und 3 dargelegten 
Grundsätze entsprechend, soweit sich nicht aus § 14 
Abs.2 und 3 WohngeldG Abweichendes ergibt. Für 
den Mietzuschuß findet § 28a WohngeldG keine An-
wendung. 

5. § 28 Abs.3 Buchst. c) des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes in der Fassung vom 1. September 1965 
(BGBl. I S. 1617) sieht vor, daß den Wohnungsbe-
dürfnissen der Tuberkulosekranken und Tuberku-
losebedrohten im Rahmen des sozialen Wohnungs-
baus angemessen Rechnung getragen werden soll, so-
fern besondere Förderungsmaßnahmen erforderlich 
sind. Der Begriff "tuberkulosebedroht" ist hierbei in 
einem weiten Sinne des Wortes zu verstehen; er 
umfaßt auch diejenigen Personen, die wegen einer 
bereits abgeklungenen, nicht mehr behandlungsbe-
dürftigen Tuberkulose auf eine Verbesserung der 
Wohnverhältnisse zur Sicherung des Heilerfolges an-
gewiesen sind. 

Dieses Rundschreiben ergeht mit Zustimmung des 
Bundesministers für Wohnungswesen und Städtebau. 
An die 
obersten Landessozialbehörden 
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VI. Öffentliche Sicherheit 

I
li

A

B
B
B
B
B
B

Bekanntmachung über die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen gemäß § 5 der Verordnung über 
das Verfahren bei der Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Veranstaltung anderer Spiele 
im Sinne des § 33 d Abs. 1 der Gewerbeordnung vom 6. Februar 1962 (BGBl. I S. 152). . 

- Bek. d. BMI v. 10. 5. 1966 - VI B 4 - 641 213/3 -
Das Bundeskriminalamt hat den nachstehend aufgeführten Antragstellern die Unbedenklichkeitkbescheini-
gung für das Kartenspiel DROMOS mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 31. Dezember 1966 erteilt: 

nhaber der Unbedenk-
chkeitsbescheinigung 

ndonov, Peter 

artels, Günter 
auerocllse, Jörg 
ecker, Hans-Peter 
erthold, Hilde 
essellnann, J osef 
esselmann, Max 

Wohnort 

München 

Bremerhaven-Lehe 
Braunschweig 
Berlin 41 
Köln 
Köln 
Köln-Riehl 

Veranstaltungsort 

München, Sonnenstr. 3 

Bremerhaven-Lehe, Hafenstr. 146 
Braunschweig, Handelsweg 3/4 
Lübeck, Mühlenstr. 27 
Köln, Friesenstr. 21 
Köln, Palmstr. 38 
Köln-Riehl, Antwerpener Str. 15 
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Inhaber der Unbedenk- Wohnort Veranstaltungsort lichkeitsbescileinigung 

Beyer, Fritz Berlin 51 Berlin 61, Hasenheide 11 
Blank, Feiwel Berlin 30 Berlin 12, Fasanenstr. 78 
Blum, Hans Altenberg Nürnberg, Brunnengasse 43/45 
Bock, Oskar Berlin 12 Berlin 12, Giesebrechtstr. 17 
Bondesen, Hans Hamburg 13 Hamburg 6, Schanzenstr. 67 
Bosecker, Renate Aachen Aachen, Holzgraben 7 
Brauer, Karl Heinz Hamburg 20 Hamburg 4, Reeperbahn 97 
Burtmann, David Berlin 12 Berlin 12, Savignyplatz 2 
Bösch, Hinrich Hamburg 22 Hamburg 4, Hamburger Berg 29 

Dr. Cuno, Claus-Lothar Junkersdorf Köln, Hohenzollernring 82 
Czarny, Dawid Berlin 30 Berlin 12, Uhlandstr. 20/25 
Czarny, Gisela Berlin 30 Berlin 15, Augsburger Str. 46 

Dachs, Simon Berlin 31 Berlin 30, Potsdamer Straße 156 
Daredjian, Erika Berlin 33 Berlin 12, Kantstr. 12 a 
Denz, Ingeborg Wolfartsweier Karlsruhe, Kaiserstr. 150 
Duill, Kurt Mainz Mainz, Umbach 9 

Effner, Willi Goslar Goslar, Bäringerstr. 9 
Elkuß, Hilde Mannheim Mannheim, K 1, 9 
Erb, Erika Heidelberg Mannheim, Q 5, 2 

Heidelberg, Hauptstr. 183 
Ernst, Herta Duisburg-O. Duisburg, Universitätsstr. 39 

Feickes, Peter Mönchengladbach Mönchengladbach, Hindenburgstr. 226 
Fick, J ohann Würzburg Würzburg, Domstr. 30 
Fricke, Manfred Berlin 36 Berlin 36, Reichenberger Str. 16 

Gaffke, Fredi Berlin 33 Berlin 30, Potsdamer Straße 156 
Gick, Willy Nürnberg Nürnberg, Königstr. 76 

Nürnberg, Luitpoldstr. 16 
Regensburg, Brückstr. 5 

Golup, Oskar Berlin 30 Berlin, 30, Potsdamer Str. 148 
Gotthardt, Ernst Frankfurt/M. Frankfurt/M., Moselstr. 47 
Gregoriades, Georges Berlin 31 Berlin 12, Grolmanstr. 27 

Berlin 30, Potsdamer str. 129 
Groth, Elfriede Hamburg 80 Hamburg 1, Ernst-Merk-Str. 9 

Kiel-Gaarden, Augustenstr. 40 
Groth, Gerd Hamburg 80 Hamburg 1, Ernst-Merk-Str. 9 

Kiel-Gaarden, Augustenstr. 40 

Harm, Günter Hamburg 50 Hamburg 4, Hamburger Berg 29 
Hauf, Karin Berlin 65 Berlin 65, Seestr. 37 
Heik, Jörn Hamburg 33 Hamburg 4, Reeperbahn 36 
Herrmann, Hans Düsseldorf Düsseldorf, Adersstr. 20 
Herzkowicz, Chil Berlin 30 Berlin 12, Kantstr. 155 
Hiller, Annemarie Hamburg 22 Hamburg 4, Reeperbahn 140 
Hirsch, Ursula Berlin 19 Berlin 36, Kottbusser str. 28 
Höllenreiner, Eduard München 59 München, Rumfordstr. 40 
HomaD.n, Detle! Hamburg 70 Recklinghausen, Münsterstr. 21 

Hamburg 1, Glockengießerwall 9 
Huber, Max München 19 München, Hochbrückenstr. 14 

Jankowsky, KaIman Berlin 31 Berlin 12, Savignyplatz 2 
Jost, Franz Mannheim Mannheim, 0 6, 2 

Ludwigshafen, Seydlitzstr. 32 
Jürgens, Wolfram Werl Dortmund, Brückstr. 45 

Kade, Herbert Berlin 30 Berlin 12, Grolmanstr. 36 
Konieczny, Franz Wolfsburg Wolfsburg, Kaufhof 2 
Kantor,Isak München 8 München, Gabelsbergerstr. 77 
Kirchner, Walter Hamburg 1 Hamburg 1, Hansaplatz 6 
Klahr, Horst Berlin 65 Berlin 65, Pankstr. 52 
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Inhaber der Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung 

Klippert Minna 
Kohn, Ulrich 
Koitschew, Ljubomir 
Korger, Werner 
Kremer, Hans 
Küsters, Eduard 
Küsters, Rosemarie 
Kupler, Alfred 

Laaff, Ruth 
Lämmken, Maria 

Lauchstädt, Elfriede 
Ledjeff, Uta 
Lewin, Jakob 
Lutz, Josef 

Mikolajczyk, Edmund 

Möller, Else 

Nau, Karoline 
Neubauer, Rosemarie 
Niebock, Friedrich 

Nowak, Albert 
Nüssle, Rudolf 

Perkal, Arek 
Pfefferkorn, Johannes 
Pramor, Lothar 
Purwin, Erich 

Raab, Helga 
Rahn, Martha 
Rapp, Emil 
Reinsdorf, Wolfgang 
Reschke, Waldemar 
Restei, Margarete 
Richter, Gerda 
Richter, Günter 
Riegg, Robert 
Rösler, Wolfgang 
Rosenthai, Hildegard 
Rudy, Waltraud 
Ryll, Klaus 

Schäfer, Karin 
Schlaicher, Maks 
Schleger, Willy 
Schlißke, Hannelore 
Schlumberger, Adalbert 
Schneyder, Anneliese 
Schork, Günther 
Schramm, Hermine 
Schuldt, Erwin 
Schultz, Rolf 
Seidel, Harry 

Seidowsky, Siegfried 
Simeth, Otto 
Shelley, Elly 

Wohnort 

Hamburg 74 
Hamburg 
München 42 
Hamburg 
Hüls 
Krefeld 
Krefeld 
Berlin 65 

Berlin 30 
Köln 

Hamburg 20 
München 2 
Berlin 19 
Hannover 

Dortmund 

Berlin 36 

Düsseldorf 
Berlin 19 
Hamburg 50 

Mönchengladbach 
Stuttgart 

Kassel 
Braunschweig 

. Berlin 27 
Berlin 51 

Bremen 
Wuppertal-E. 
Karlsruhe 
Wiesbaden 
Berlin 49 
Köln 
Berlin 15 
Hannover 
München 2 
Berlin 41 
Wanne-Eickel 
Bremen 
Salzgi tter-Salder 

Wedel/Holst. 
Berlin 30 
Kassel 
Leverkusen 
Hamburg 73 
Köln-Braunsfeld 
Hamburg 4 
Feucht 
Hamburg 1 
Lübeck-Krögerland 
Nürnberg 

München 2 
München 13 
München 9 

GMBl.1966 

Veranstal tungsort 

Hamburg 1, Ernst-Merk-Str. 10 
Hamburg 6, Schanzenstr. 67 
München, Hohenstaufenstr. 2 
Hamburg-Harburg, Goldschmiedestr. 3 
Mönchengladbach, Franz-Gielen-Str. 9 a 
Krefeld, Lewerentzstr. 77 
Krefeld, Lewerentzstr. 77 
Berlin 30, Bülowstr. 90 

Berlin 61, Boppstr. 1 
Köln, Brabanter Str. 48 
Köln, Hohenzollernring 63 
Hamburg 4, Große Freiheit 5 
München, Zweigstr. 4 
Berlin 12, Grolmanstr. 31 
Hannover, Große Packhofstr. 38 

Dortmund, Brückstr. 13 
Bochum, Kortumstr. 101 
Bochum, Brückstr. 21 
Berlin 36, Oranienstr. 4 

Düsseldorf, Herzogstr. 21 
Berlin 30, Potsdamer Str. 156 
Uelzen, Mühlenstr.30 
Lüneburg, Egersdorfstr. 1 
Mönchengladbach, Viersener Str. 36 
München, Schleißheimer straße 32 

Kassel, Untere Königstr. 83 
Braunschweig, Am Bruchtore 2 
Berlin 30, Potsdamer Straße 171-173 
Berlin 36, Kottbusser Str. 6 

Bremen, Vor dem Steintor 61 
Wuppertal-E., Mäuerchen 6 
Karlsruhe, Karlstr. 1 a 
Düsseldorf, Adersstr. 24 
Berlin 30, Bülowstr. 89 
Düsseldorf, Friedrichstr. 5 
Berlin 12, Kantstr. 157 
Hannover, Nicolaistr. 11 
München, Schleißheimer Straße 32 
Berlin 30, Potsdamer Str. 154 
Wanne-Eickel, Goethestr. 8 
Bremen, An der Tiefer 15 
Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Str. 72 

Hamburg 1, Ernst-Merk-Str. 16 
Berlin 12, Grolmanstr. 44/45 
Kassel, Untere Königstr. 83 
Leverkusen, Manforterstr. 128 
Hamburg 4, Reeperbahn 66 
Köln, Hohenzollernring 88 
Hamburg 4, Reeperbahn 54 
Nürnberg, Hallplatz 11 
Hamburg 1, Pulverteich 12 
Lübeck, Hüxstr. 42 
Nürnberg, Hörmannsgäßchen 5 
Nürnberg, Klaragasse 9 
München, Arnulfstr. 16 
München, Herrnstr. 16 
Nürnberg, Luitpoldstr. 15 
München, Dachauer Str. 19 
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Inhaber der Unbedenk- Wohnort lichkeitsbescheinigung 

Stechler, Gertrud Berlin 65 
Stolz, Herbert Wattenscheid 
Stubner, Adolf Schwarzenbach 
Szaferski, Martin Braunschweig 

Tadic, Rudolf Berlin 12 
Teigelkamp, Manfred Bottrop 
Thomas, Helmut Wuppertal-E. 
Thomsen, Anne Hamburg 1 
Tolzmann, Heinz Berlin 44 

Vogel, Franz Hamm 

Wernecke, Werner Hannover 
Weinert, Harry Berlin 12 
Weisshaupt, Nuchem Berlin 41 
Weisthoff, Heinrich Hannover 
Weitzner, Leo Düsseldorf 
Wieczorek, Paul Mühlheim 
Winkler, Siegfried Hamburg 73 
Winter, Irma Hamburg-Rahlstedt 

Wuttke, Eva Berlin 15 

Zander, Ewald Hamburg-Rissen 
Ziegler, Hans Rosenheim 

Veranstaltungsort 

Berlin 65, Bastianstr. 25 
Bochum, Brückstr. 24 
Hof, Sofienberg 9 
Braunschweig, Am Bruchtor 3 

Berlin 12, Savignyplatz 7 
Bottrop, Gerichtstr. 22 
Dortmund, Ludwigstr. 5 
Hamburg 4, Reeperbahn 97 
Berlin 61, Kottbusser Damm 16/17 

Hamm, Wilhelmstr. 9 

Hannover, Große Packhofstr. 18-20 
Berlin 12, Kantstr. 23 
Berlin 30, Potsdamer Str. 148 
Hannover, Steintorstr. 13 
Düsseldorf, Adersstr. 24 
Mühlheim, Viktoriastr. 8 
Hamburg 1, Hansaplatz 8 
Hamburg 1, Steindamm 23 
Hamburg 1, Steindamm 68 
Berlin 15, Kurffustendamm 214 

Hamburg 4, Reeperbahn 54 
Rosenheim, Weinstr. 1 
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die des Besatztuches, der Biesen, 
Armelabzeichen, Spiegel und 
Schulterstückunterlagen dunkelgrün. 
Änderung 
der Bestimmungen über die Dienstkleidung des Bundes-
grenzschutzes vom 2. August 1957 - VI B 2 - 63 704 B 

- 859/57 (GMBI. S. 402) 
Nr.3) Spalte "besserer Dienstanzug" Buchstabe c) -
Schirmmützenabzeichen - erhält am Schluß folgenden 
neuen Absatz: 

"Die dem Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der 
Länder dauernd beigegebenen Polizeivollzugsbeam-
ten tragen folgende Schirmmützen-Abzeichen: 
altsilberfarbener Polizeistern mit in der Mitte auf-
gesetzter Kokarde in Bundesfarben, darüber den 
Bundesadler in altsilberfarbener Ausführung." 

Bonn, den 7. April 1966 
VI B 2 - 634 200 

Der Bundesminister des Innern 
In Vertretung 

Dr. Schäfer 
GMBl. 1966, S. 296 

2. Die Dienstkleidung besteht aus folgenden 
Stücken: 
a) Rock: 

einreihig, graugrün, dunkelgrüner Kragen. 
Spiegel: mattgoldfarbene Rankenwerk-Sticke-
rei. Bundesadler auf linkem Oberärmel: matt-
goldfarbene Stickerei. Knöpfe: mattgoldfar-
ben, gekörnt. 

b) lange Hose: 
graugrün, mit dunkelgrünen Biesen. 

c) Stiefelhose: 
graugrün. 

d) Mantel: 
zweireihig, graugrün, dunkelgrüner Kragen, 
Bundesadler auf linkemOberärmel: matt-
goldfarbene Stickerei. Knöpfe: mattgoldfar-
ben, gekörnt. 

e) Schirmmütze: 
graugrün, dunkelgrünes Besatztuch, dunkel-
grüne Biesen, mattgoldfarbene Kordel. Ab-
zeichen: mattgoldfarbener Polizeistern mit in 
der Mitte aufgesetzter Kokarde in Bundes-
farben, darüber mattgoldfarbener Bundes-
adler. 

f) Lederzeug: 
Bestimmungen über die Dienstkleidung 
des Inspekteurs der Bereitschaftspolizeien der Länder 

vom 7. April 1966 
I. Auf Grund des mir durch die "Anordnung des 
Bundespräsidenten über die Festsetzung von Amts-
bezeichnungen und Bestimmungen für die Dienst-
kleidung" - Abschnitt H - vom 29. Januar 1952 
(BGBL I S.90) übertragenen Rechtes erlasse ich die 
nachstehenden Bestimmungen über die Dienst-
kleidung des Inspekteurs der Bereitschaftspolizeien 
der Länder: 
1. Die Grundfarbe des Tuches 

ist graugrün, 

Leibriemen, Stiefel, Halbschuhe: schw'lrz. 
g) Lederhandschuhe : 

graues Wildleder. 
3. Die Schulterstücke bestehen aus mattgold-

farbenen und mattsilberfarbenen geflochtenen 
Plattschnfuen. 

H. Für die Dienstkleidung der dem Inspekteur der 
Bereitschaftspolizeien der Länder dauernd beigege-
benen Polizeivollzugsbeamten gelten die "Bestim-
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mungen über die Dienstkleidung des Bundesgrenz-
schutzes" vom 2. August 1957 - VI B 2 - 63 704 B 
- 859/57 (GMBL S.402) - mit der für sie getrof-
fenen Sonderregelung (s. a.a.O. Nr.3 Buchst. c). 

IH. Die "Bestimmungen über die Dienstkleidung des 
Inspekteurs der Bereitschaftspolizeien der Länder" 
- Erlaß BMI - 66 700 A - Nr. 905/52 vom 7. April 
1952 - Abschnitt H - werden hiermit aufgehoben. 

Bonn, den 7. April 1966 
VI B 2 - 634 200 

Der Bundesminister des Innern 
In Vertretung 

Dr. Schäfer 
GMBI. 1966, S. 296 

Der Bund

Zur Förderung der Ins
sierung von Wohngebäuden
zum Verzinsungs- und Til
des Kapitalmarktes. Die D
den Kreditinstituten in 
währt. Für die Förderung
Bestimmungen: 

I. Gegenstand

Verbilligt werden Darleh
setzungen und Modernisie
Wohngebäuden, die vor de
geworden sind und im Eig
(bzw. von Bruchteils- und 
stehen. Liegt das Wohnge
gebiet, das im Flächennu
ist eine Förderung nur in
ständigen Planungsamt mö

Schönheitsreparaturen d
fördert werden, als sie dur
Modernisierungsmaßnahme
setzungs- und Modernisier
von der öffentlichen Han
weise gefördert werden, k
aufgrund dieser Richtlinien

Die Instandsetzungs- u
sollen tunlichst in den W
werden. 

11. Begünstigt

Verbilligungsmittel könn
eigentümern gewährt werd
im vergangenen Kalender
DM nicht überschritten h
Ungültigkeitserklärung eines BGS-Führerscheines 

- Bek. d. BMI v. 20. 4. 1966 - VI C 6 (K) - 671 651 I -
Der Bundesgrenzschutz-Führerschein 
Nr. 31/64 für Klasse 1, 2 und 3, ausgestellt am 26. 3. 1964 

durch die I.!GSG 4 für den Grenzoberjäger 
Heinz R ü ß in g, geboren am 25. 5. 1943 in 
Moers, 

ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig 
erklärt. 
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esminister für Wohnungswesen und Städtebau 
Einkommensgrenze erhöht sich für den Ehegatten, so-
fern dessen Jahreseinkommen 9000,- DM nicht über-
steigt, um 2400,-DM. Bei Hauseigentümern, die schwer-
beschädigt oder Schwerbeschädigten gleichgestellt sind, 
Richtlinien 
für die Verbilligung von Darlehen zur Förderung der 
Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden 

in der Fassung vom 2. März 1966 
tandsetzung und Moderni-
 gewährt der Bund Zuschüsse 
gungsaufwand für Darlehen 
arlehen selbst werden von 

eigener Verantwortung ge-
smaßnahme gelten folgende 

 der Förderung 

en für erforderliche Instand-
rung an erhaltungswürdigen 
m 21. Juni 1948 bezugsfertig 
entum natürlicher Personen 

Gesamthandsgemeinschaften) 
bäude in einem Sanierungs-
tzungsplan ausge,wiesen ist, 
 Abstimmung mit dem zu-
glich. 
ürfen nur insoweit mitge-
ch die Instandsetzungs- oder 
n bedingt sind. Instand-
ungsmaßnahmen, die bereits 
d darlehens- oder zuschuß-
ommen für eine Förderung 
 nicht in Betracht. 
nd Modernisierung~arbeiten 

intermonaten durchgeführt 

er Personenkreis 

en bis auf weiteres nur Haus-
en, deren Jahreseinkommen 
jahr den Betrag von 9000,-
at (Einkommensgrenze). Die 

erhöht sich die Einkommensgrenze zusätzlich um 
2400,- DM. 

Der Bundesminister für Wohnungswesen und Städte-
bau behält sich vor, die Einkommensgrenze zu gege-
bener Zeit neu festzusetzen. 

Das Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 ist nach 
den Vorschriften des § 25 Absätze 2 bis 4 des Ir. Wohnungs-
baugesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz) 
in der Fassung vom 1. September 1965 (BGBL I, S. 1617) 
zu ermitteln. 

Bruchteils- und Gesamthandsgemeinschaften natür-
licher Personen können Verbilligungsmittel nur erhal-
ten, wenn entweder jeder Beteiligte die vorerwähnt~n 
einkommensmäßigen Voraussetzungen erfüllt oder em 
Miteigentümer nachweist, daß er unentgeltlicher Nutz-
nießer des Grundstückes ist bzw. glaubhaft versichert, 
seit mindestens 2 Jahren die ausschließliche Nutzung 
des Grundstückes zu haben und weiter zu behalten. In 
den Fällen unentgeltlicher Nutznießung oder aus-
schließlicher Nutzung ist das Einkommen des betreffen-
den Miteigentümers maßgebend. 

Bei Wohngebäuden, die im Bruchteilseigentum von 
Ehegatten stehen, muß jeder Ehegatte die einkommens-
mäßigen Voraussetzungen erfüllen; der Ehegattenzu-
schlag (Abs. 1 Satz 2) kann nur von einem Ehegatten in 
Anspruch genommen werden. 

111. Art und Ausmaß der Förderung 

Die Verbilligung beträgt jährlich 3 v. H. des Ur-
sprungsdarlehens. Sie darf jedoch nur gewährt werden, 
soweit das Darlehen 
a) bei Einfamilienhäusern 
b) bei Zweifamilienhäusern 
c) bei Mehrfamilienhäusern 

je Wohnung 

8000 DM 
9000 DM 

3500 DM 
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nicht übersteigt. Je Antragsteller sind dabei insgesamt 
höchstens Darlehen bis zu 30 000,- DM verbilligungs-
fähig. Die Verbilligung wird längstens auf einen Zeit-
raum von 5 Jahren gewährt. 

Für abgeschlossene oder bereits begonnene Maß-
nahmen dürfen keine Zuschüsse zugesagt werden. 

Verbilligungsmittel können nur im Rahmen der vor-
handenen Bundeshaushaltsmittel gewährt werden. 

Ein Anspruch auf Zuschüsse besteht nicht. 

IV. Verbilligungsfähige Darlehen 

Es dürfen nur Darlehen verbilligt werden, deren 
Kosten sich unter Berücksichtigung aller Nebenleistun-
gen in den Grenzen des Marktüblichen halten. Die 
Laufzeit der Darlehen soll dem Leistungsvermögen des 
Darlehensnehmers angepaßt sein. 

V. Verfahren 

Für die Gewährung der Darlehen kommen alle Kre-
ditinstitute, die sich üblicherweise mit der Gewährung 
derartiger Darlehen befassen, in Betracht, namentlich: 
die örtlichen Kreditinstitute (Sparkassen, ländliche und 
gewerbliche Kreditgenossenschaften), Hypotheken-
banken, öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Bauspar-
kassen und Hausbesitzerbanken. 

Anträge auf Gewährung verbilligter Darlehen sind 
rechtzeitig vor Beginn der beabsichtigten Maßnahme 
an eines dieser Institute zu richten. 

Die darlehensgewährenden Institute erhalten die Zu-
schüsse über zentrale Kreditinstitute und verrechnen 
sie jeweils zum 30. September/1.0ktober mit den Dar-
lehensnehmern. Die Vereinbarungen über die Verzin-
sung und Tilgung der Darlehen sind so zu gestalten, daß 
der Termin für die Verrechnung der Zuschüsse mit 
einem Zinsfälligkeitstermin zusammenfällt. 

VI. Prüfung und Rückforderungsrecht 

Die Institute sind verpflichtet zu prüfen, ob die Vor-
aussetzungen für die Gewährung der Zuschüsse nach 
diesen Richtlinien erfüllt sind. 

Sind die Voraussetzungen für die Gewährung der Zu-
schüsse nicht erfüllt, sind die Zuschüsse unverzüglich 
in voller Höhe zurückzuzahlen. Außerdem sind die Zu-
schußmittel vom Tage der Verausgabung zu Lasten des 
Bundeshaushalts bis zu ihrer Rückzahlung mit 2 v. H. 
über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
verzinsen; etwaige Mehrerträge sind abzuführen. 

Der Bundesminister für Wohnungswesen und Städte-
bau und der Bundesrechnungshof haben das Recht, 
selbst oder durch Beauftragte die Einhaltung der Richt-
linien zu überprüfen. 

VII. Anwendung der Richtlinien 

Diese Richtlinien gelten für alle neu zu bewilligenden 
Zuschüsse. Für die bereits bewilligten Zuschüsse be-
halten die Richtlinien alter Fassungen ihre Gültigkeit. 

Bad Godesberg, den 2. März 1966 

Der Bundesminister 
für 

Wohnungswesen und Städtebau 
Dr. BucheT 
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Sonstige Veröf
Ständige Konferenz der K

in der Bundesrepu
Nachstehend werden Beschlüsse und Vereinbarungen 

bekanntgegeben, auf die sich die Kultusminister der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland geeinigt haben. 

Die Veröffentlichung macht die Texte nicht zu un-
mittelbar geltendem Recht. Erst durch die Entscheidung 
der zuständigen Länderorgane und durch die landes-
übliche Bekanntgabe werden sie für die einzelnen Län-
der verbindlich. 

Die zu Ostern 1965 am Hessen-Kolleg in Frank-
furt/Mo erworbenen Reifezeugnisse werden in den Län-
dern der Bundesrepublik anerkannt. 

GMBl. 1966, S. 298 
Berichtigung zu GMBl. S. 194/1966 

And. d. RL für die Verbilligung v. Darlehen zur För-

derung der Instandsetzung und Modernisierung von 
Wohngebäuden v. 2. 3. 1966. 

In Abschn. 11 Begünstigter Personenkreis 
entfällt in der 2. Spalte 3. Zeile das Wort "maßgebend", 
es ist dem folgenden 2. Satz anzufügen. Der 2. Satz in 
Spalte 2 lautet richtig: 

In den Fällen unentgeltlicher Nutznießung oder aus-
schließlicher Nutzung ist das Einkommen des betreffen-
den Miteigentümers maßgebend. 

GMBI. 1966, S. 298 

fentlichungen 
ultusminister der Länder 
blik Deutschland 

z

Die Konferenz der Kultusminister der Länder ge-
nehmigt die Einrichtung eines 12. und 13. Schuljahres 
(5. Versuch) am "Colegio Peruano-Aleman Alexander 
von Humboldt" in Lima-Miraflores zur Vorbereitung 
auf den Besuch deutscher Hochschulen und stellt die Er-
Anerkennung der am Hessen~Kolleg in Frankfurt/M. 
zu Ostern 1965 erworbenen Reifezeugnisse 

- Beschluß der KMK v. 7. 4.1966-

z

r
M

Genehmigung zur Einrichtung eines 12. und 13. Schul-
jahres (5. Versuch) am "Colegio Peruano-Aleman 

Alexander von Humboldt" in Lima-Miraftores 
ur Vorbereitung auf den Besuch deutscher Hochschulen 
und Abnahme einer erweiterten Ergänzungsprüfung 

an dieser Schule Ende 1967 

- Beschluß d. KMK v. 15. 4. 1966 -
mächtigung zur Abhaltung einer erweiterten Ergän-
ungsprüfung unter Leitung eines deutschen Prüfungs-

beauftragten am Ende des zweijährigen Lehrganges 
im Jahre 1967 in Aussicht. Die Prüfung erstreckt sich 
auf die im Lehrplan vorgeschriebenen sieben Unter-
ichtsfächer (Deutsch, Spanisch, Englisch, Geschichte, 

athematik, Physik, Chemie); im übrigen gelten die 
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Bestimmungen der Ordnung der deutschen Reifeprü- Spanien: 
fung im Ausland vom 5. August 1954 sinngemäß. 

Deutsche Schule 
(Colegio de San Miguel) in Madrid; 

Als Zeugnis erhalten die erfolgreichen Prüflinge eine 
Bescheinigung, die in Verbindung mit dem von ihnen 
bereits erworbenen Zeugnis der Hochschulreife eines 
ausländischen Staates als vollgütiges Reifezeugnis an-
erkannt wird. 

Es sollen nur solche Bewerber in den Lehrgang auf-
genommen werden, die ein amtlich anerkanntes Ab-
schlußzeugnis einer peruanischen höheren Schule er-
worben haben und über gute deutsche Sprachkenntnisse 
verfügen. Bei Bewerbern, die im Besitze des entspre-
chenden Zeugnisses eines anderen Staates sind, ist die 
Zulassung von einer Sondergenehmigung abhängig, 
die von der Alexander-von-Humboldt-Schule in Lima 
auf dem Dienstwege bei der Kultusministerkonferenz 
zu beantragen ist. Eine solche Sondergenehmigung ist 
auch erforderlich für die Aufnahme und die Zulassung 
von Bewerbern, die durch diese Regelung nicht er-
faßt sind. 
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Zum
rische
dem 
land 
funge
der S
jewei
men 

Die
die U
beauf
gültig

Deu
schen
statt:
Belgi
Finnl

Griec

Iran: 
Italie

Japan
Niede

Portu

Vereinigte 
Arabische 
Republik: 

Deutsche Evangelische Oberschule 
in Kairo. 

Diese Prüfungen wurden nach der Ordnung der 
deutschen Reifeprüfung im Ausland vom 5. August 1954 
abgenommen. 

Ir. 
Außerdem wurden folgende Deutsche Auslandschulen, 

die zur Schlußprüfung führen, durch die Kultusminister-
konferenz zur Abhaltung einer deutschen Reifeprüfung 
ermächtigt, bei der gleichfalls die Reifeprüfungsordnung 
vom 5. August 1954 angewandt wurde: 
Athiopien: 
Schweden: 

Deutsche Schule in Addis Abeba; 
Deutsche Schule in Stock:holm. 

II!. 

Die Kultusministerkonferenz erteilte ebenfalls Privat-
schulen im deutschsprachigen Ausland die Genehmi-
gung, eine deutsche Reifeprüfung abzuhalten: 
Österreich: Privatgymnasium Stella Matutina 

. in Feldkirch; 

Deutsche Reifeprüfungen im Ausland 

vom 1. April 1965 bis 31. März 1966 
 Abschluß ihrer unterrrichtlichen und erziehe-
n Arbeit wurden zwischen dem 1. April 1965 und 

1. März 1966 an einer Reihe von Schulen im Aus-
deutsche Reifeprüfungen abgehalten. Diese Prü-
n fanden unter dem Vorsitz eines Beauftragten 
tändigen Konferenz der Kultusminister statt, den 
ls der Präsident dieser Konferenz im Einverneh-
mit dem Auswärtigen Amt bestellte. 
 ausgefertigten deutschen Reifezeugnisse tragen 
nterschrift des von der Kultusministerkonferenz 
tragten Prüfungsvorsitzenden und sind als voll-
e deutsche Reifezeugnisse anerkannt. 

r. 
tsche Reifeprüfungen fanden an folgenden Deut-
 Auslandschulen, die zur Reifeprüfung führen, 
 
en: 
and: 

henland: 

n: 

: 
rlande: 

gal: 

Deutsche Schule in Brüssel; 
Deutsche Schule (Pestalozzi-Schule) 
in Helsinki; 
Deutsche Schule (Dörpfeld-
Gymnasium) in Athen; 
Deutsche Schule in Teheran; 
Deutsche Schule in Mailand, 
Istituto Giulia in Mailand; 
Deutsche Schule in Rom; 
Deutsche Schule in Tokyo; 
Deutsche Schule in Den Haag, 
Kolleg Exaten in Baexem, 
Arnold-Janssen-Schule in Steyl, 
St. Michaels-Gymnasium in Steyl, 
Kolleg St. Ludwig in Vlodrop, 
St. Josefs-Kolleg 
in Watersleyde-Sittard; 
Deutsche Schule in Lissabon; 

Schweiz: Institut auf dem Rosenberg, 
St. Gallen, 
Lyceum Alpinum in Zuoz. 

Die Reifeprüfung am Privatgymnasium Stella Ma-
tutina in Feldkirch wurde nach der Reifeprüfungsord-
nung vom 5. August 1954, die Reifeprüfungen an den 
vorgenannten Schweizer Schulen wurden nach der Ord-
nung für deutsche Reifeprüfungen an Privatschulen im 
deutschsprachigen Ausland vom 15. Februar 1951 durch-
geführt. 

IV. 

Auch die Deutsche Schule in Istanbul wurde durch die 
Kultusministerkonferenz ermächtigt, eine deutsche 
Reifeprüfung abzuhalten. Diese wurde nach der schul-
eigenen, vom türkischen Unterrichtsministerium geneh-
migten Reifeprüfungsordnung vom 2. März 1956 voll-
zogen. 

V. 
An folgenden Deutschen Schulen im Ausland konnte 

nach Besuch eines von der Kultusministerkonferenz ge-
nehmigten 13. bzw. 12. und 13. Schuljahres, das auf dem 
bis zur Hochschulreife des Gastlandes führenden Lehr-
gang aufgebaut worden ist, durch erfolgreiche Teil-
nahme an einer erweiterten Ergänzungsprüfung ein 
vollgültiges deutsches Reifezeugnis erworben werden: 
Argentinien: Escuela deI Norte/Goethe-Schule 

in MartineziBuenos Aires; 
Kolumbien: Colegio Andino in Bogota; 

Peru: 

Südwestafrika: 

Colegio Peruano-Aleman 
in Mirafiores-Lima; 
Deutsche Höhere Privatschule 
Windhoek.' 

Diesen Prüfungen lagen die einschlägigen Bestim-
mungen der Ordnung der deutschen Reifeprüfung im 
Ausland vom 5. August 1954 zu Grunde. 
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